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ZEITGESPRÄCH

Ist das Fernmeldemonopol 
reformbedürftig?
Das Fernmeldewesen ist durch einen stürmischen technischen Fortschritt gekennzeichnet. Mögliche In
novationen werden jedoch — so der In letzter Zelt verstärkt vorgetragene Vorwurf von Teilen der betroffe
nen Industrie und des Handwerks -  durch das Fernmeldemonopol der Deutschen Bundespost gehemmt, 
wenn nicht verhindert. Nutzt die Deutsche Bundespost ihre Monopolstellung mißbräuchlich aus? Entspre
chen Organisation und Kompetenzen der Deutschen Bundespost noch den heutigen wirtschaftlichen und 
technischen Anforderungen? Der Vorsitzende der Monopolkommission, Erhard Kantzenbach, und der 
Bundespostminister, Kurt Gscheldle, nehmen Stellung.

Erhard Kantzenbach

Die Empfehlungen der Monopolkommission

Während der letzten Monate ist 
in der Öffentlichkeit scharfe 

Kritik an der Politik der Deutschen 
Bundespost geübt worden. Von 
Teilen der elektrotechnischen Indu
strie und des elektrotechnischen 
Handwerks wird der Post vorgewor
fen, sie nutze die ihr durch das ge
setzliche Fernmeldemonopol ver
liehene Machtstellung mißbräuch
lich gegenüber den Herstellern und 
Anbietern von Fernmeldeendgerä
ten aus. Durch bürokratische 
Schwerfälligkeit und übertriebene 
technische Standardisierung und 
Perfektionierung bei der Zulassung 
von Fernmeldeeinrichtungen hem
me sie außerdem den technischen 
Fortschritt bei der Entwicklung neu
er Fernmeldesysteme und neuer 
Fernmeldedienste. Die davon be
troffene Industrie in der Bundesre
publik drohe deshalb im internatio
nalen Wettbewerb ins Hintertreffen 
zu geraten. Geboten sei eine ö ff
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nung aller Märkte für Fernmeldege
räte und eine Lockerung der Zulas
sungsbedingungen.

Die Monopolkommission hat die
se Vorwürfe zum Anlaß genommen, 
ein Sondergutachten über die Rolle 
der Deutschen Bundespost im 
Fernmeldewesen zu erstellen. Da
bei ging es ihr weniger darum, die 
Vorwürfe gegen das Marktverhal
ten der Post in allen Einzelheiten zu 
überprüfen. Sie sah ihre Aufgabe 
vielmehr in erster Linie darin zu un
tersuchen, ob die bestehenden Or
ganisationsformen und Kompeten
zen der Bundespost noch den heu
tigen wirtschaftlichen und techni
schen Anforderungen entsprechen. 
Hierbei konnte sie auf die vielfälti
gen Erfahrungen zurückgreifen, die 
in den USA mit einem privatwirt
schaftlichen Fernmeldesystem ge
sammelt wurden und die in Form 
von Entscheidungen der Aufsichts

behörden und Gerichte veröffent
licht wurden.

In Deutschland gehört die Post zu 
den ältesten Staatsverwaltungen. 
Die Deutsche Reichspost hat sich 
aus der Preußischen Post entwik- 
kelt, bei der sich eine einheitliche, 
zentrale Venwaltung herausgebildet 
hatte. Das ausschließliche Recht 
des Deutschen Reiches, Fernmel
deanlagen, d. h. Telegraphenanla
gen für die Übermittlung von Nach
richten, Fernsprechanlagen und 
Funkanlagen zu errichten und zu 
betreiben, wurde erstmals 1892 ge
setzlich fixiert. Es blieb in seinem 
Kern in der Weimarer Republik und 
in der Bundesrepublik erhalten.

Heute steht dem Bund gemäß 
Art. 73 Ziffer 7 GG das ausschließli
che Gesetzgebungsrecht für das 
Post- und Fernmeldewesen zu. Ge
mäß Art. 87 Abs. 1 GG wird die 
Deutsche Bundespost in bundesei-
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gener Verwaltung mit eigenem Ver
waltungsunterbau geführt. Wichtig
ste Grundlage des Fernmelde
rechts bildet das Fernmeldeanla- 
gengesetz. Es gibt der Deutschen 
Bundespost das ausschließliche 
Recht,

□  den Aufbau von Fernmeldenet
zen zu bestimmen,

□  die Legitimation für die Errich
tung und den Betrieb von Fernmel
deanlagen festzulegen und

□  die Zulassung zur Benutzung 
der öffentlichen Fernmeldeeinrich
tungen und den Anschluß an die öf
fentlichen Fernmeldenetze zu ver
geben.

Größtes 
Wirtschaftsunternehmen

Auf der Grundlage dieser um
fangreichen rechtlichen Absiche
rung des Fernmeldemonopols 
konnte sich die Deutsche Bundes
post zum größten Wirtschaftsunter
nehmen der Bundesrepublik ent
wickeln. 1979 betrug ihr Umsatz 
36,5 IVIrd. DM und ihr Gewinn, unter 
Berücksichtigung von Sonderablie

ferungen an den Bund und Sonder- 
rücklagen, etwa 5 Mrd. DM. Die be
sondere volkswirtschaftliche Be
deutung der Deutschen Bundes
post als Auftraggeber der Industrie 
kommt in der Höhe ihres Investi
tionsvolumens zum Ausdruck. Für 
das Jahr 1981 sind Investitionen in 
Sachanlagen in Höhe von rund 12 
Mrd. DM geplant, davon allein über 
10 Mrd. im Fernmeldebereich.

Wie die Postverwaltungen aller 
Industrieländer vergibt auch die 
Bundespost ihre Aufträge übenwie
gend an die inländische Industrie. 
Auf den Märkten für Fernmeldeein
richtungen der Bundesrepublik ist 
sie daher der mit Abstand größte 
Nachfrager. Mit ihrer Beschaf
fungspolitik beeinflußt sie maßgeb
lich die technische Entwicklung der 
fernmeldetechnischen Industrie

und deren internationale Wettbe
werbsfähigkeit, die sich vorwiegend 
auf den Märkten der Entwicklungs
länder auswirkt.

Drei Monopolbereiche

Die Deutsche Bundespost nimmt 
das Fernmeldemonopoi in den fo l
genden drei Bereichen wahr:

□  Sie ist der alleinige Betreiber öf
fentlicher Übertragungs- und Ver
mittlungseinrichtungen. Sie ist für 
die Planung, Unterhaltung und den 
Ausbau der Netze verantwortlich 
und führt die damit zusammenhän
genden Beschaffungsmaßnahmen 
durch.

□  Sie betätigt sich als Regelungs
behörde. Sie behält sich die Ent
scheidung über die technische Aus
gestaltung sämtlicher Einrichtun
gen des Fernmeldesystems vor. 
Geräte, die private Hersteller auf 
den Markt bringen wollen, bedürfen 
einer Zulassung durch das Fern
meldetechnische Zentralamt.

□  Sie behält sich das Recht vor, 
grundsätzlich alle Fernmeldeend
geräte, also Fernsprech-, Fern
schreib-, Fernkopiergeräte usw., 
selbst bereitzustellen und zu war
ten. Dieses Recht nimmt sie aller
dings bei den einzelnen Gerätear
ten in unterschiedlichem Ausmaß in 
Anspruch.

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Prof. Dr. Erhard Kantzen
bach, 50, ist Ordinarius für 
Volkswirtschaftspolitik und 
Direktor des Instituts für In
dustrie- und Gewerbepolitik 
an der Universität Hamburg 
sowie Vorsitzender der M o
nopolkommission.

Kurt Gscheidle, 56, ist Bun
desminister für das Post- 
und Fernmeldewesen.

Die Deutsche Bundespost be
gründet ihren umfassenden Mono
polanspruch auf den Betrieb des 
Fernmeldenetzes sowie die Zulas
sung, Bereitstellung und Wartung 
von Fernmeldeendgeräten mit ihrer 
gesetzlichen Verantwortung für die 
Sicherheit und Funktionsfähigkeit 
des Fernmeldewesens. Die Ver
einigung dieser Aufgaben in einer 
Hand führe darüber hinaus zu er
heblichen Kostenvorteilen, soge
nannten Verbundvorteilen (econo
mies of scope).

Das Fernmeldewesen sei der In
frastruktur zur Daseinsvorsorge der 
Bevölkerung zuzuordnen. Aus die
sem Grunde verbiete sich eine aus
schließliche Orientierung an wirt
schaftlichen Kriterien.

Im übrigen habe die Post aus ei
genem Ermessen bei mehreren 
Diensten den Verkauf, die Vermie
tung und die Wartung von Endgerä
ten durch private Unternehmen zu
gelassen. Das Ängebotsmonopol 
beim Fernsprechhauptanschluß 
sowie die Beteiligung beim Angebot 
aller anderen Fernmeldegeräte sei 
für sie jedoch unverzichtbar.

Staatliches Monopol 
im Netzbereich

Die Monopolkommission geht in 
ihren Empfehlungen davon aus, 
daß im Rahmen der marktwirt
schaftlichen Ordnung der Bundes
republik grundsätzlich einem funk
tionsfähigen Wettbewerbsprozeß 
zwischen privaten Unternehmen 
Vorrang einzuräumen ist vor jeder 
Art staatlicher Planung und Regu
lierung. Dies gilt in besonderem 
Maße für Wirtschaftszweige, die, 
wie gegenwärtig das Fernmelde
wesen, durch einen stürmischen 
technischen Fortschritt gekenn
zeichnet sind. Denn gerade bei der 
Durchsetzung von Innovationen hat 
sich der marktwirtschaftliche Wett
bewerb immer wieder als überlegen 
erwiesen.
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Die Notwendigl<eit, einzelne Wirt
schaftszweige dem Einfluß des 
Wettbewerbs zu entziehen und ei
ner staatlichen Regulierung zu un
terwerfen, bedarf deshalb einer 
ständigen Überprüfung und Recht
fertigung. Dies gilt auch für solche 
Ausnahmebereiche, die, wie das 
Fernmeldewesen in Deutschland, 
von vornherein dem Einfluß des 
Wettbewerbs entzogen waren.

Von diesem Grundsatz ausge
hend hält die Monopolkommission 
das iVlonopol der Bundespost im 
Netzbereich zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch durch die techni
schen Bedingungen für gerechtfer
tigt. Beim Angebot von Vermitt- 
lungs- und Übertragungsleistungen 
sind die Kosten- und Leistungsvor
teile eines einheitlichen Netzes so 
hoch, daß man von einem ,.natürli
chen“ , d. h. technisch bedingten 
Monopol spricht.

Im Prinzip ist dies auch in den 
USA anerkannt. Man hat deshalb 
auch dort darauf verzichtet, durch 
Fusionsverbote und Entflechtun
gen ,,künstlich“ Wettbewerbsvor- 
aussetzungen zu schaffen, und 
statt dessen die privaten Fernmel
demonopole der Aufsicht staatli
cher Regulierungskommissionen 
unterstellt. Allerdings sind in den 
USA bereits heute Entwicklungen 
zu beobachten, die für die Zukunft 
vielleicht auch im Netzbereich die 
Auflösung der Monopolstellungen 
ermöglichen werden. Mit Hilfe der 
Richtfunktechnik lassen sich Im 
Fernverkehr zwischen Knoten
punkten konkurrierende Übertra
gungswege etablieren, die gegen
über den bestehenden Netzen kon
kurrenzfähig sind. Die Erfahrungen 
hierzu sind jedoch noch nicht so 
groß, daß man daraus Empfehlun
gen für die Bundesrepublik ableiten 
könnte.

Besonders strittig im Zusammen
hang mit dem Netzmonopol der
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Bundespost ist die Frage, ob private 
Unternehmen das Recht haben sol
len, Gemeinschaftsantennenania- 
gen auch über die Grenzen privater 
Grundstücke hinaus zu errichten. 
Die Bundespost änderte im Jahre 
1974 ihre Unternehmenspolitik In 
dieser Frage und verweigert seit
dem privaten Unternehmen die ent
sprechende Genehmigung. Private 
Unternehmer fühlen sich durch die
se Politik in ihrer Existenz bedroht.

Notwendige Änderungen

Dieses Verhalten der Bundes
post muß im Zusammenhang mit 
der geplanten Errichtung eines Inte
grierten Breitbandkommunikations
netzes gesehen werden, das so
wohl für die verschiedenen Fern
meldedienste als auch für das Ka
belfernsehen verwendet werden 
kann. Wegen der hohen Kosten 
dieser Investitionen ist es volkswirt
schaftlich sinnvoll, schon jetzt den 
Bau sogenannter ,,Inselnetze“ so 
vorzunehmen, daß sie später als 
Bestandteile in die geplante Voll
verkabelung der Bundesrepublik 
übernommen werden können. Aus 
diesem Grunde erscheint das Ver
halten der Post verständlich. Aller
dings sollte die Bundespost ge
zwungen werden, die langfristige 
Planung des Fernmeldenetzes 
rechtzeitig offenzulegen, um den 
privaten Unternehmen eine Anpas
sung ihrer Geschäftsplanung zu er
möglichen. Darüber hinaus kann 
erwartet werden, daß sie diejenigen 
Unternehmen, die durch die Erwei
terung des Monopolanspruchs be
troffen wurden, großzügig entschä
digt.

Von der Frage der Errichtung von 
Parallelnetzen zu unterscheiden ist 
die Frage der Weitervermietung 
von Bestandteilen des Netzes der 
Bundespost durch private Anmie
ter. Durch die Verbindung dieser 
Netzbestandteile der Post mit eige

nen Datenverarbeitungsanlagen 
und entsprechender Software wird 
es privaten Unternehmen ermög
licht, neue Dienste in der Daten
fernvermittlung zu entwickeln und 
anzubieten (sogenannte ,,value ad- 
ded services“ ). Die Weitervermie
tung dieser Netzbestandteile er
möglicht eine bessere Kapazitäts
auslastung und damit eine gesamt
wirtschaftliche Kostenersparnis. 
Die Monopolkommission hat sich 
deshalb dafür ausgesprochen, die 
Weitervermietung von Netzbe
standteilen zuzulassen, auch wenn 
damit dem posteigenen Dienstlei
stungsangebot Konkurrenz ge
macht wird. Es erscheint ihr sogar 
erwünscht, wenn sich, ähnlich wie 
in den USA, innerhalb des beste
henden Netzes eine Dienstlei
stungskonkurrenz herausbilden 
würde.

Wettbewerb Im 
Endgerätebereich

Ganz anders als im Netzbereich 
ist die Situation bei der Bereitstel
lung der Endgeräte zu beurteilen. 
Die technischen Bedingungen für 
die Produktion und das Angebot 
von Fernmeldeendgeräten unter
scheiden sich nicht grundsätzlich 
von denjenigen, die für andere Er
zeugnisse der elektrotechnischen 
Industrie bestehen. Es sind deshalb 
keine Gründe erkennbar, warum 
bei diesen Fernmeldeendgeräten 
eine unbeschränkte Öffnung der 
Märkte für private Anbieter nicht zu 
einem funktionsfähigen Wettbe
werb mit allen Vorteilen für die Ver
braucherführen sollte. Insbesonde
re steht zu erwarten, daß ein freier 
Wettbewerb die Vielfalt der Geräte 
und damit der Kommunikations
möglichkeiten erheblich erweitern 
würde. Hierfür bieten die USA ein
drucksvolle Beispiele:

Die Zulassung neuer Geräte
typen sollte nach Auffassung der 
Monopolkommission durchaus in
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der Hand der Bundespost bleiben. 
Diese würde dadurch die IVlöglich- 
!<eit behalten, ihre Erfahrungen aus 
dem Netzbetrieb unmittelbar bei der 
Zulassung zu verwerten. Eine Ver
weigerung der Zulassung dürfte je 
doch nur aus Gründen der Betriebs
sicherheit, des Netzschutzes oder 
der Kompatibilität mit den beste
henden Fernmeldeeinrichtungen 
erfolgen. Erfüllt ein Gerät diese Vor
aussetzungen, so sollte der Her
steller einen Rechtsanspruch auf 
Zulassung zum Netzanschluß ha
ben. Insbesondere muß der Post 
verwehrt werden, eine Zulassungs
politik nach wirtschaftlichen Inter
essen zu betreiben, wie ihr dies ver
schiedentlich vorgeworfen wurde.

Eine Ausnahmeregelung hält die 
Monopolkommission allenfalls für 
den einfachen Fernsprechhaupt
anschluß für vertretbar. Bei diesem 
glaubt die Bundespost nicht auf ein 
Angebotsmonopol verzichten zu 
können, weil er im deutschen Fern
sprechsystem gleichzeitig Netz
schutzfunktion habe. Die Schnitt
stelle zwischen Netz und Endgerä
tebereich liege somit innerhalb des 
Telefonapparates.

Trotz der andersartigen techni
schen Lösung in den USA konnte 
die Kommission diese Argumenta
tion der Post nicht widerlegen. Sie 
sieht aber auch die möglichen 
Nachteile dieser Lösung als gering 
an, weil beim einfachen Fern

sprechhauptanschluß weder mit 
großer Nachfrageexpansion noch 
mit wesentlichen Innovationen zu 
rechnen ist. Es muß jedoch verhin
dert werden, daß die Bundespost 
ihren Monopolanspruch auch auf 
andere komplexere Gerätetypen 
ausdehnt. Um derartige Ansprüche 
von vornherein gegenstandslos zu 
machen, sollte die Post verpflichtet 
werden, zu kostengerechten Prei
sen ein gesondertes Netzschutzge
rät anzubieten, hinter das privat er
worbene Endgeräte angeschlossen 
werden können. Während ein sol
ches Gerät beim einfachen Haupt
anschluß unwirtschaftlich wäre, 
dürften die zusätzlichen Kosten bei 
komplexeren Endgeräten relativ 
wenig ins Gewicht fallen.

Marktausschluß für die 
Bundespost

Für alle übrigen Fernmeldeend
geräte schlägt die Monopolkom
mission vor, den Verkauf, die Ver
mietung und die Wartung der Gerä
te ausschließlich privaten Unter
nehmen zu überlassen und die 
Bundespost von einer Marktbeteili
gung auszuschließen. Sie begrün
det diesen Vorschlag damit, daß ein 
unverfälschter Wettbewerb zwi
schen Privatunternehmen und ei
nem Staatsunternehmen, das zu
sätzlich Hoheitsfunktionen wahr
nimmt und über einen gesetzlich 
gesichterten Monopolbereich ver
fügt, nicht möglich erscheint.

Aufgrund ihrer Erfahrungen mit 
der Mißbrauchsaufsicht des Bun
deskartellamtes über marktbeherr
schende Unternehmen kommt die 
Kommission zu der Überzeugung, 
daß eine Kontrolle des Marktverhal
tens der Bundespost nicht ausrei
chen würde, die Chancengleichheit 
privater Konkurrenten auf den End
gerätemärkten zu garantieren. Die 
Übertragung von Marktmacht aus 
monopolisierten Märkten auf Wett: 
bewerbsmärkte gehört zu den am 
häufigsten praktizierten und am 
schwersten nachzuweisenden 
Wettbewerbsbeschränkungen. Ge
gen den Vorschlag, die Post solle 
sich aus dem Endgerätebereich zu
rückziehen, sprechen nach Auffas
sung der Monopolkommission auch 
keine gravierenden Verbundvortei- 
ie. Während ohne weiteres ver
ständlich ist, daß bei der Zulassung 
von Endgeräten die unmittelbaren 
Erfahrungen mit Störungen im 
Netzbetrieb wertvoll sind, wirken 
die für eine Beteiligung beim End
geräteangebot angeführten Ver
bundvorteile wenig überzeugend. 
Dies gilt um so mehr, als die Post 
diese Geräte nicht einmal selbst 
produziert, sondern nur von der In
dustrie bezogene Geräte vermietet 
und wartet.

Verfestigte 
Anbieterstrukturen

Auf den Märkten für Fernmelde
einrichtungen hat das Nachfrage-
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monopol der Bundespost auch den 
Wettbewerb unter den Anbietern 
stark behindert. Es führte zu Verfe
stigungen der Anbieterstrul<turen, 
wobei die Firma Siemens auf den 
meisten Einzelmärkten eine über
ragende iVlarktsteilung hat.

Zu dieser Entwicklung hat zu
nächst beigetragen, daß die Bun
despost, ebenso wie die Postver
waltungen aller Industriestaaten, 
ihre Aufträge fast ausschließlich an 
die inländische Industrie vergeben 
hat und damit die Entstehung eines 
internationalen Wettbewerbs von 
vornherein verhinderte. In jüngster 
Zeit ist diese Politik allerdings durch 
die internationale Ausschreibung 
für ein neues Datenpaketvermitt
lungssystem und die Auftragsver
gabe an ein kanadisches Unterneh
men durchbrochen worden. Die

Monopolkommission begrüßt die 
Bemühungen um eine Internationa
lisierung des Wettbewerbs bei 
Fernmeldeeinrichtungen. Aller
dings wäre es dazu erforderlich, 
daß auch die Postverwaltungen der 
übrigen Industrieländer sich dieser 
Politik anschlössen.

Eine zweite Ursache der Markt
strukturverfestigung liegt in der voll
kommenen Standardisierung der 
beschafften Fernmeldesysteme 
und -geräte (sogenannte Geräte
einheitstechnik). Bei Anwendung 
dieses Prinzips kann bei Neuent
wicklungen jeweils nur dem Modell 
eines Unternehmers der Zuschlag 
erteilt werden. Die übrigen Wettbe
werber können dann nur durch die 
Erteilung von Nachbaurechten an 
der Produktion der betreffenden 
Geräte beteiligt werden.

Um die wettbewerbsbeschrän
kenden Wirkungen dieses Verfah
rens möglichst abzubauen, schlägt 
die Monopolkommission vor, die 
Standardisierung der Fernmelde
systeme und -geräte auf die not
wendige funktionelle Kompatibilität 
zu beschränken (sogenannte funk
tioneile Einheitstechnik) und gege
benenfalls unterschiedliche Geräte 
verschiedener Hersteller nebenein
ander zu beschaffen. Sie schlägt 
darüber hinaus vor, soweit möglich, 
Aufträge zur Entwicklung neuer 
Fernmeldesysteme von der Verga
be von Produktionsaufträgen zu 
trennen und beide gesondert zu be
zahlen. Die Kommission verkennt 
dabei nicht die großen technischen 
und rechtlichen Schwierigkeiten, 
die sich einer derartigen Auflocke
rung der Vergabepolitik entgegen
stellen.

Kurt Gscheidle

Keine Notwendigkeit zu Gesetzesänderungen

Die Diskussion über die Mono
polstellung der Deutschen 

Bundespost ist erneut besonders 
aktuell geworden durch die Vorlage 
des Neunten Sondergutachtens der 
Monopolkommission zum Thema 
„Die Rolle der Deutschen Bundes
post im Fernmeldewesen“ .

Die Monopolkommission hat so
wohl das Nachfrageverhalten als 
auch die Angebotspolitik der Deut
schen Bundespost im Fernmelde
bereich untersucht. Nach Ansicht 
der Deutschen Bundespost ist ihr 
Angebotsbereich von dem Untersu
chungsrecht der Kommission aus
genommen, er unterliegt vornehm
lich der parlamentarischen Kontrol

le. Lediglich das Nachfrageverhal
ten der Deutschen Bundespost wird 
vom Kartellgesetz erfaßt. Die Deut
sche Bundespost hat dennoch die 
Untersuchung in ihrer ganzen Brei
te unterstützt und dabei ihre Beden
ken gegenüber der umfassenden 
Zuständigkeit der Monopolkommis
sion zurückgestellt.

Obwohl das Angebot der Deut
schen Bundespost nicht nur auf die 
kommunikativen Bedürfnisse der 
Anwender aus Wirtschaft und Ver
waltung, sondern auch auf die 
Wünsche der privaten Kunden aus
gerichtet ist, ist deren Meinung in 
nicht ausreichender Weise berück
sichtigt worden. Die letzte Mei

nungsumfrage hat ergeben, daß 
98 % der Bevölkerung mit den Lei
stungen der Post zufrieden sind.

Die Feststellungen und Vorschlä
ge der Kommission betreffen die 
vier Bereiche Netzträgerschaft, Be
teiligung der Deutschen Bundes
post an Endgerätemärkten, Gestal
tung der Zulassungsbedingungen 
und Nachfrageverhalten der Deut
schen Bundespost. Die Basis für 
die Vorschläge bilden oft allein 
wettbewerbstheoretische Überle
gungen. Behauptete Wettbewerbs
verzerrungen oder Behinderungen 
des technischen Fortschritts konnte 
die Monopolkommission nicht 
nachweisen.
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Im allgemeinen treffen die Kern
aussagen, die die Monopoil<ommis- 
sion zum Beschaffungsbereich ge
macht hat, in ihrem jeweiligen ana
lytischen Teil zu; die anknüpfenden 
Bewertungen und Schlußfolgerun
gen können aber nicht in allen Fäl
len akzeptiert werden.

Die Deutsche Bundespost stimmt 
mit der Monopolkommission darin 
überein, daß die Entscheidung dar
über, was gekauft wird, von ihrem 
Dienstleistungsangebot abhängt. 
Insofern unterscheidet sich die 
Deutsche Bundespost nicht von an
deren Unternehmen.

Die Beschaffungspolitik der 
Deutschen Bundespost wird vom 
Grundsatz des Wettbewerbs be
stimmt. Dies gilt zunächst für die 
Entscheidung über die Einführung 
neuer fernmeldetechnischer Syste

me und Geräte. Er bestimmt aber 
auch die Entscheidungen, ob und 
wieweit bei fernmeldetechnischen 
Geräten und Systemen dem be
trieblichen und technischen Anlie
gen nach technischer Einheitlich
keit nachzugehen ist.

Um die großen Aufbauaufgaben 
der Nachkriegszeit schneller be
wältigen zu können, lag es -  vor al
lem bei den früher weitgehend me
chanischen Systemen und Geräten 
-  nahe, einen hohen technischen 
Identitätsgrad festzulegen. Soweit 
die Deutsche Bundespost auf Teil
märkten marktstarke Nachfragerin 
war, führte diese Einheitstechnik in 
Verbindung mit der Schutzrechtsla
ge und den technischen, ökonomi
schen Besonderheiten der Produk
tion von Fernmeldesystemen (au
ßergewöhnliche Entwicklungsauf
wendungen, hohe sachliche und

personelle Kapazitätsvorhaltung, 
geringe Anzahl von Anbietern im In
land und Ausland) zu oligopolistisch 
strukturierten Märkten.

Die Situation hat sich inzwischen 
verändert. Die heute bestehende 
Anbieterstruktur wird durch die neu
en Beschaffungsleitlinien der Deut
schen Bundespost veränderbar. 
Die grundsätzliche Abkehr von der 
allgemeinen Geräteeinheitstechnik 
zugunsten einer nur funktionalen 
Einheitlichkeit oder einer nur in defi
nierten Schnittstellen einheitlichen 
Technik wird eine Öffnung der ge
gebenen Anbietermärkte begünsti
gen. Das auf diese Beschaffungs
politik ausgerichtete Einkaufsver
halten der Deutschen Bundespost 
ist, wie auch die Monopolkommis
sion anerkennt, auf einen intensi
ven Wettbewerb angelegt. Die 
Deutsche Bundespost hat ihr Ver-

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG  

NEUERSCHEINUNG

ANALYSE DER STRUKTURELLEN ENTWICKLUNG DER 
DEUTSCHEN WIRTSCHAFT
-  strukturbericht 1980 -

Die vom HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung-Hamburg im Aufträge des 
Bundesministeriums für Wirtschaft durchgefütirte Analyse der strukturellen Ent
wicklung der deutschen Wirtschaft liegt nunmehr vor Dieser In der Öffentlichkeit 
bereits viel diskutierte ,,HWWA-Strukturbericht 1980“  besteht aus vier Einzel
bänden.

-  Textband (312 Seiten mit Zusammenfassung)
ISBN 3-87895-203-1 DM 45,-

-  Materialband 1; Methodische Anmerkungen
und statistischer Anhang
ISBN3-87895-204-X DM 30,-

-  Materialband 2: HWWA-Außenhandelsstrukturdaten
ISBN 3-87895-205-8 DM 45 ,-

-  Ergänzungsband: Technologietransfer und deutsche
Direktinvestitionen im Ausland 
ISBN 3-87895-206-6

Bei geschlossener Abnahme aller vier Bände 
(ISBN 3-87895-207-4) beträgt der Gesamtpreis

DM 40 ,-

DM 125,-

V E R L A G  W E L T A R C H I V  G M B H  -  H A M B U R G

220 WIRTSGHAFTSDIENST 1981/V



ZEITGESPRÄCH

fahren beim Einkauf so ausgestal
tet, daß

□  eine Verengung der Märkte ver
hindert wird,

□  mittleren und kleinen Firmen 
marktmäßige Beteiligungschancen 
eingeräumt werden und

□  mit marktkonformen Mitteln eine 
Abhängigkeit der Deutschen Bun
despost von marktbeherrschenden 
Anbietern soweit wie möglich ver
hindert wird.

Netzträgerschaft

Die Deutsche Bundespost 
,,transportiert“ Informationen über 
ein dichtes, flächendeckendes 
Kommunikationswegenetz. Endge
räte bilden in Verbindung mit diesen 
Übertragungswegen und den Ver
mittlungseinrichtungen ein funktio
nierendes Netz. Zur Sicherstellung 
eines funktionierenden Netzbe
triebs sind bestimmte technische 
Randbedingungen und Regeln er
forderlich. Die Monopolkommission 
bestätigt, daß die technische Zulas
sung von Endgeräten beim Netzbe
treiber liegen muß, damit der Netz
betrieb nach Möglichkeit störungs
frei funktioniert.

Für die Netzträgerschaft kommt 
auch nach Meinung der Monopol
kommission allein die Deutsche 
Bundespost in Frage. Der Forde
rung der Kommission nach ,,Spe
zialnetzen“ für bestimmte Anwen
der, z. B. für Elektrizitätsversor
gungsunternehmen, entspricht die 
Deutsche Bundespost bereits. Die 
Forderung nach zusätzlichen Spe
zialnetzen für bestimmte Anwen
dungen dagegen ist nicht sinnvoll, 
weil solche Dienstleistungen, wie 
z. B. Datenpaketvermittlung, in der 
Bundesrepublik -  anders als in den 
USA -  bereits in öffentlichen Net
zen angeboten werden. Auch eine 
generelle Weitervermietung von 
Leitungen kann aus der Sicht der 
Deutschen Bundespost nicht tole
riert werden.

Würde sie Telekommunikations
vermittler zulassen, hätte das zur 
Folge, daß die Deutsche Bundes
post nur noch Leitungsvermie
tungsunternehmen wäre und einen 
restlichen Netzdienst für struktur
schwache Gebiete wahrnehmen 
müßte, weil dieser für kommerzielle 
Telekommunikationsvermittler un
wirtschaftlich wäre und von ihnen 
nicht angeboten würde. Selbst 
wenn private Unternehmen zu
nächst nur Telekommunikationslei
stungen anbieten würden, die die 
Deutsche Bundespost nicht anbie
tet, würde von ihnen sehr bald die 
nicht genutzte Kapazität der ihnen 
überlassenen Leitungen für Ver
mittlungsaufgaben in Konkurrenz 
zur Deutschen Bundespost ange
boten werden. Dieses Angebot 
würde im Sinne von ,,Rosinenplk- 
kerei“ nur in lukrativen Gebieten 
gemacht, so daß der Deutschen 
Bundespost nur die schlechten Ri
siken blieben. Damit geriete aber ihr 
Infrastrukturauftrag in finanzielle 
Bedrängnis.

Beteiligung an 
Endgerätemärkten

Die Forderung der Monopolkom
mission, die Deutsche Bundespost 
solle bis auf den einfachen Fern
sprechhauptanschluß auf das An
gebot aller vorhandenen und zu
künftigen Endgeräte verzichten, ist 
sehr einschneidend und im Grunde 
nicht stichhaltig begründet. Wenn 
die Kommission den Vorrang für ei
nen funktionsfähigen Wettbewerb 
fordert, so folgert daraus keines
wegs, daß die Deutsche Bundes
post nicht als Anbieter auftreten 
darf.

Vielmehr sieht die Post in ihrer 
Marktbeteiligung eine Bereiche
rung des Wettbewerbs. Konkrete 
Beweise sind die kleinen und mittle
ren Hersteller von Fernsprechap
paraten, die keine Vertriebsorgani
sationen haben und nur eine Markt

chance erhalten, wenn die Deut
sche Bundespost ihnen ihre Appa
rate abnimmt. Ihr Ausscheiden aus 
dem Markt würde zu einer Ange
botskonzentration führen. Diesen 
Unternehmen wird man nicht ge
recht, wenn man sie, wie es die 
Kommission tut, auf den allgemei
nen Handel verweist.

Die Deutsche Bundespost ist der 
Auffassung, daß die Frage ihrer Be
teiligung auf den Endgerätemärk
ten auch zukünftig nicht generell, 
sondern wie bisher von Fall zu Fall 
zu entscheiden ist, und daß in den 
Fällen, in denen die Deutsche Bun
despost heute Endgeräte im Wett
bewerb anbietet, dies aus Gründen 
des Preisniveaus, der Betriebser
fahrung und der flächendeckenden 
Versorgung der Kunden zu überall 
gleichen Bedingungen erforderiich 
ist und deshalb beibehalten werden 
muß.

Im übrigen ist es eine volkswirt
schaftliche Verschwendung, wenn 
vorhandene Verbundvorteile -  
durch Netz, Endgeräteangebot und 
Wartung -  auf seiten der Post nicht 
verwertet werden. Es ist nicht sach
gerecht, wenn die Monopolkom
mission in einer theoretischen 
Überiegung einerseits die Verbund
vorteile der Deutschen Bundespost 
als nicht so sehr ins Gewicht fallend 
vernachlässigt und andererseits die 
vermuteten negativen Wirkungen 
einer Marktbeteiligung der Deut
schen Bundespost für Marktstruktur 
und Wettbewerb als ausschlagge
bend bewertet.

Als wesentliches Ergebnis ist 
festzustellen, daß keine Notwen
digkeit besteht, postalische Geset
ze zu ändern, und daß die umfas
sende Zuständigkeit der Deutschen 
Bundespost für das Telekommuni
kationswesen in der Bundesrepu
blik bestätigt wird. Dazu gehört die 
alleinige Trägerschaft für das Netz 
-  auch für das künftige integrierte 
Breitbandnetz.
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